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BGBl. Nr. 98/1965 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 71/2009 

§/Artikel/Anlage 

§ 206 

Inkrafttretensdatum 

01.08.2009 

Text 

Abwickler 

§ 206. (1) Die Abwicklung besorgen die Vorstandsmitglieder als Abwickler, wenn nicht die Satzung 
oder ein Beschluß der Hauptversammlung andere Personen bestellt. Auch eine juristische Person kann 
zum Abwickler bestellt werden. 

(2) Auf Antrag des Aufsichtsrats oder einer Minderheit von Aktionären, deren Anteile zusammen 
fünf vom Hundert des Grundkapitals erreichen, hat das Gericht aus wichtigem Grund die Abwickler zu 
bestellen und abzuberufen. Die Aktionäre haben glaubhaft zu machen, daß sie seit mindestens drei 
Monaten Inhaber der Aktien sind; zur Glaubhaftmachung genügt eine eidesstättige Versicherung vor 
einem Notar. Abwickler, die nicht vom Gericht bestellt sind, kann die Hauptversammlung jederzeit 
abberufen. Ansprüche aus dem Anstellungsvertrag werden hiedurch nicht berührt. 


